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PRÄSIDENTEN�ONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKA�MERN ÖSTERREICHS 
.. / .: 

A.Z.: 

Betreff: 

- Wien 1" Löwelstraße 12 I' 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

SF(U) - 785/N 'I 
Es t ird ersucht, bei An twortschreiben das 

Akt4mzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

- :v 

, · 11. September 1985 
WIen, am ...................................... . 

'?·t���·_'985 .�i __ _ 

I ;x:, J { "rr 7C L 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, miitt dem 
das Altölgesetz geändert wird :: 

Die Präsidentenkonferenz der LandWirtsch�tskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des NatIP-onalrates die :' 
beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellur��ahme zum Ent-

wurf eines Bu,ndesgesetzes, mit dem. das Al�ölgesetz, ge

ändert wird, mit de:t Bitte um Kenntnisnrufe zu über

reichen. 

25 Beilaf;en Für den Gene�alsekretär: , 
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.� ABSCHRIFl �> . PKÄSIDENTENKONFERENZ 
. -'1". SeptE�Hlber 1985 DEI LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

A.Z.: SF(U) - 735/N 

Z S h Ob 16 J 1 ° �98� wn c rel en VOIil • U.L1 . ..J 

ZU1' Zahl 70. 510/39-VII/lf8/85 

An d�)�.'; 
Bundesministerium .:'ür Hcl.Ildel, 
Gewerbe und Industrie 

Stu:-; <3DTing, 1 
1010 Wien 

Wien, am . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Wien 1.. LöwelstrajJe 12. Postfach 124 10\4 Wien 
Telefon 63 07 41.6:) 77 31. Fernschreiber 13/5451 

Betreff: Entwurf eines Bundesc;esetzes, 
das AltBlgesetz geändert wird 

t denl 

Die Präsidelltenkonferenz der :LandWirtSC:hl1ftSkarnlner�j Cster-
reichs beehrt sich, dem Bundesministeri für Hruldel, Ge-
werbe und Industrie zum vorliegenden Ent rf eines Bundes
gesetzes, mit dem das Altölgesetz geände t wird, folgende 
Stellungnahme zu übermitteln: 

Grundsätzlich begrüßt die Präsidenter�onferenz die Novel
lierune: des Gesetzes mi t den in d'-'"' �;c::.l-asen ane:eführten 
Zielseti';Ungen. D�'1li t wird dem Al tölproolem VOll Se iten des 
Gesetzgebers die gebührende Bedeutunt� be�ge;)lOf:3Sen. Haupt

aucenmerk muß es jedoch sein, eine der Praxis entsprechende 

Ret';elung zu schaffen, um einersei ts die !Effekt.ivi tä t ;:;u 

sl,�hc:rn und 2nders e its unnötit'ß admillistirati ve Belastul1[�en 
zu vermeiden. 

Die Unterscheldunc; zwischer. Al tC)] F;;", u.nd SonderrÜ: Cä 1 Jen (§ ?) 
ist j�weiJ'ellof3 

-
unter 3Ilderem 8UcLl i.m HinbLlck ü.u.J Q.Lt� :L"l G.bl 

Erläuterungen 8.ne;eführte Al ternati ve "Souderabfall" -
Gerechtfertigt. Der Unte rschie d ZWi8\':hel� Al töl und Sonder
abfall soll jedoch der8:rt festcelet:t weJden, d8ß au r Merkmale 
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zuriickcegriffen wird, die nur durch einen vc:rhäl tnismäßig 
hohen chemisch-techniscben Aufwand für den Nbrmadressoten 
feststellb8T sind. So ist beispiels1deise ein einfRches 
chemisches Verfahren zur Feststellullt; von Ch�or im Altö] 
bekannt, e'ine Quantifizierung jedoch äußerst. schwierig. 
Der Entvrurf verlangt die Feststellung eines prenzwertes VOll 

0,5 % auf Masse bezosen. � 
11 
li 

Die Verwertune: jenes Altöles, das Hoch ein lNP-rtschaftsE,ut 
darstell t, unter verstärkter Beachtung umwel!rt;pol tischer Er
fordernisse, ist voll zu unterstützen. Die tpsung des an
stehenden Problems wird aber nur dann möglic� sein, wenn 
zwi sehen Sonderabfall und Wirtschaftsßu t lIA1' öl 11 vom Gesetz 
eine kla.re und einfache Definition des Al töl s allc;eboten 
werde:'} kann. Dieses Erfordernis ist für die raxis unentbehr
lich. Eine DberarbeitunG dieser Abß;renzullG llte vorgenommen 

Der vorliegende Entvrurf sieht einen iibertriefenen bürokratischen 
Aufwand vor, auf den jedoch verzichtet werde sollte. Dazu 
Gehören eh'IR die halbjährlichen Meldungen ar den Landeshaupt
mane in § 5 Abs. 2. Eine VereinfachunG solltjevorgenommen 
werden. 

Die vorgesehene Verpflichtung der Schaffung ;Ieiner Einrichtung 
für deE Clwechsel bei jedem Verkäu.f'er ist z\\1IJeifellos dUTch

d8cht, ",eil elami t die bisherige Geset:..:;csliickl!€ CescJ:lossea 
'\"Iicrden sol l  und eirJ.e ulll:'asseiLde Kontrolle ar1if�est.:'ebt wird. 

Die Neurecelunc wird v:ahrscheinlich dazu fiLyen, daß Öl in 
super.mäI'kt.en nur mehr in einer tjeringeren Z11 von Fällen 
[ßboten v!ird. Im Hinblick auf das Gut lIU;nwel tI ist jedoch 
diese I\oflsequen7, zu akzepti(:'l'en. 1 . 

l 
:' 

Die "Pr8.sidclltenk')llferell:0 er:lCbt tßCen die Vol�lage keine 

vJ,ei teren EilJ,,!endungen. 

all-
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vlunsche.;e:näß werdpn ?5 Abschrifteil dieser �tellungIlahme 

dem Präsidium des Nationalrates zu[';elei te1;. 
! 

Der Präsident: 
" 

Der Gell�ralsekretär: 
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